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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

A. FESTSETZUNGEN gem. § 9 Abs. 1,2 und 7 BauGB

Baugrenze

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB

Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

B. Nachrichtlich übernommene, nach anderen gesetz-
     lichen Vorschriften getroffene Festsetzungen gem.
     § 9 Abs. 6 BauGB

C. Sonstige Darstellungen

D. Gestaltungsvorschriften § 9 Abs. 4 BauGB in
Verbindung mit § 83 Bauo vom 20. Juli 1990

Öffentliche Grünflächen
(Bepflanzung nach Maßgabe des Grünordnungsplans)

Private Grünflächen
(Bepflanzung nach Maßgabe des Grünordnungsplans)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen nach Maßgabe
des Grünordnungsplans

Baumpflanzung nach Maßgabe des Grünordnungsplans (Standort)

Umgrenzung von Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

Zweckbestimmung:
Schutzgebiet für Grund- und Quellwassergewinnung

WA

WA II

TH= 6.0o

0.80.4

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

F/R
Zweckbestimmung:

Fußgänger- / Radfahrbereich

Landwirtschaftliche NutzungL

GW

Grundstücksgrenzen, vorhanden

Gebäude, vorhanden

34.5 Geländehöhenpunkt über NN

Böschung

1246 Flurstücknummer

Hauptfirstrichtung / Hauptgebäuderichtung

gen. D
30°- 45°

nur geneigte Dächer mit einer Dachneigung zwischen 30 und 45 Grad zulässig

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 
 
zulässig sind: 

1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- 

und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetrie-
be, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. 

 
ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen. 

 
nicht zulässig sind: 

1. Gartenbaubetriebe, 
2. Tankstellen. 

 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 
 
Grundflächenzahl ( GRZ ) 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der Garagen und 
Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie baulichen Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird bis zu 50 
%, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten 
werden. 
 
Geschossflächenzahl ( GFZ ) gem. §20 BauNVO 
 
Maximale Traufhöhe, gemessen in Gebäudemitte von Höhe der äußeren 
Begrenzung der nächstgelegenen Verkehrsfläche bis Höhe des Schnittpunk-
tes von Außenwandfläche und Dachaußenfläche. 
Grenzt ein Grundstück an mehrere öffentliche Verkehrsflächen unterschiedli-
cher Höhenlage, so ist die höchstgelegene Verkehrsfläche maßgebend. 
 
Offene Bauweise 
 
 

Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind bestimmt durch die Festsetzung 
von Baugrenzen. Ein Vortreten von Gebäudeteilen um höchstens 50 cm vor 
die Baugrenze kann zugelassen werden. 
 
 
Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO 
 
Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind allgemein und nach Abs. 2 als 
Ausnahme zulässig. Die Gestaltung und Bepflanzung ist nach Maßgabe der 
Vorschläge des Grünordnungsplans vorzunehmen. 
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3. vereinfachte Änderung

Stand: Satzungsbeschluss 31.03.2015
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Stadt Erkner
Friedrichstraße 6-8
15573 Erkner

Bestandsplan 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Planzeichenerklärung

H/B = 505 / 1130 (0.57m²) Allplan 2014

1. Eröffnungsbeschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erkner hat die 3. vereinfachte 
Änderung des Bebauungsplans Nr.07 der Stadt Erkner „Am Schützenwäld-
chen / NeuZittauer Straße“ gem. § 2 BauGB am …………………….  beschlos-
sen. 
 
 
 
Erkner, den.....................   Siegel 
 
 
 
 
    ............................. 
    Der Bürgermeister 

2. Beteiligungsverfahren  
 
Die betroffene Öffentlichkeit wurde mit Schreiben vom ……………………….. 
gem. § 13 Abs.2 Zff.2 beteiligt. Für die Stellungnahme wurde eine Frist bis 
zum …………………..  eingeräumt. 
Die berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom ……………………  beteiligt. Für die Stellungnahme wurde 
eine Frist bis zum …………………...  eingeräumt. 
 
 
 
 
Erkner, den.....................   Siegel 
 
 
 
   ............................. 
    Der Bürgermeister 

3. Satzungsbeschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erkner hat die 3.vereinfachte 
Änderung des Bebauungsplans Nr.07 „Am Schützenwäldchen / NeuZittauer 
Straße“ am ……………………..gem. § 10 Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
Erkner, den.....................   Siegel 
 
 
 
    ............................. 
    Der Bürgermeister 

4. Ausfertigung der Satzung 
 
Die vorliegende Planzeichnung war Gegenstand der Beschlussfassung der 
Stadtverordnetenversammlung vom …………………… (Satzungsbeschluss) und 
stimmt inhaltlich mit dem Willen der Stadtverordneten in vollem Umfang 
überein.  
Die 3.vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 07 der Stadt Erkner 
„Am Schützenwäldchen / NeuZittauer Straße“ wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
Erkner, den...........................   Siegel 
 
 
 
............................. 
Der Bürgermeister 

5. Inkrafttreten 
 
Die 3.vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr.07 der Stadt Erkner 
„Am Schützenwäldchen / NeuZittauer Straße“ wurde am ...................... 
ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Änderung ist somit gem. § 10 Abs.3 BauGB am .............................. in 
Kraft getreten. 
 
 
 
 
Erkner, den.....................   Siegel 
 
 
 
 ............................. 
 Der Bürgermeister 
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Hinweis 
 
Der Planbereich berührt ein Bodendenkmal i.S.v. § 2 Abs. 1, 2 Nr.4 i.V.m. § 3 Abs.1 BbgDSchG. Die Realisierung von Boden-
eingriffen (z.B.Tiefbaumaßnahmen) ist erst nach Abschluss archäologischer Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen in 
organisatorischer und finanzieller Verantwortung des Bauherrn (§§ 9 Abs.3 und 4, 7 Abs.3 und 4 BbgDSchG) und Freigabe 
durch die Untere Denkmalschutzbehörde zulässig. Die Bodeneingriffe sind erlaubnispflichtig (§ 9 Abs.1 BbgDSchG). 
Im Zuge eines Bauanzeigeverfahrens ist im Vorgriff eine denkmalrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehör-
de zu beantragen. 


